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Geltendes Recht Arbeitsversion

Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt
(Zufahrtsverordnung)

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. [P-Nr. eingeben],

beschliesst:

I.

Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt (Zufahrts-
verordnung) vom 13. August 2013 (Stand 1. Juli 2020) wird wie folgt geändert:

§  10
Entzug

1 Wurde eine Bewilligung oder eine Berechtigung mit unwahren Angaben erschli-
chen oder missbräuchlich verwendet, erfolgt der entschädigungslose Entzug.

2 Die Bewilligung oder Berechtigung wird mit einer Sperrfrist von drei, im Wieder-
holungsfalle von sechs Monaten entzogen, wenn sie missbräuchlich verwendet 
wurde.

Anhänge      

952.300_Anhang 1 Zufahrt Innenstadt | Übersichtsplan aufgehoben

952.300_Anhang 2 Zufahrt Innenstadt V Verzeichnis der Strassenzüge aufgehoben
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II.

     Keine Änderung anderer Erlasse.

III.

     Keine Aufhebung anderer Erlasse.

IV.

Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

Im Namen des Regierungsrates
Der Regierungspräsident: Beat Jans
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl


